
 
Anlage 

 
Zweite Satzung 

zur Änderung der Satzung 
über die Benutzung der Städtischen Friedhöfe 

in der Stadt Braunschweig 
(Friedhofsordnung) 

 
 
Auf Grund der §§ 10 und 13 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279), und des Gesetzes über das  
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen vom 8. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 381) 
hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 18. Dezember 2012 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über die Benutzung der Städtischen Friedhöfe in der Stadt Braunschweig 
(Friedhofsordnung) vom 5. Juli 2005 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 7 vom 
24. Juli 2005), zuletzt geändert durch die Erste Änderungssatzung vom 
17. November 2009 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 1 vom 13. Januar 2010,  
S. 1), wird wie folgt geändert: 
 
1). § 15 Abs. 6 wird wie folgt gefasst: 
 
Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, so kann die Stadt mit dem Ende des Monats 
März nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Nutzungsrecht abgelaufen ist, über die 
Grabstätte frei verfügen. Auf diese Rechtsfolge wird bis zum 1. Oktober jedes Jahres 
durch öffentliche Bekanntmachung und durch einen Hinweis für die Dauer von drei Mo-
naten auf der Grabstätte hingewiesen. Während derselben Zeit wird in der Friedhofsver-
waltung eine Liste ausgelegt, in der die Grabstätten verzeichnet sind, deren Nutzungs-
rechte ablaufen. In der Bekanntmachung wird auf diese Listen hingewiesen. Nach Ablauf 
des Nutzungsrechts werden die auf diesen Grabstätten befindlichen Anpflanzungen und 
Grabmale seitens der Stadt abgeräumt. 
 
2). § 15 Abs. 7 wird wie folgt gefasst: 
 
Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht erst nach Ablauf der gesetzlichen Ru-
hezeit (§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2) vor Ablauf der Nutzungszeit aufgeben. Vor Ablauf der Ru-
hezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale und sonstiges Grabzubehör nur durch die 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. Gebühren werden in diesem Falle nicht zurücker-
stattet. Die Stadt kann einen Monat nach Aufgabe des Nutzungsrechtes über die Grab-
stätte frei verfügen. Die auf diesen Grabstätten verbliebenen Anpflanzungen und Grab-
male werden seitens der Stadt abgeräumt. 
  



Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Braun-
schweig in Kraft. 
 
 
Braunschweig, den 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

i. V. 
(S) 

 
 

Stegemann 
Stadtrat 

 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

i. V. 
 
 
 

Stegemann 
Stadtrat 

 
 

 


